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Landammann und Ständerat

Joſef Bildebrand, Zug

Auf das Endedesletzten Jahres iſt Herr
Ständerat Hildebrand aus Altersrückſichten
aus denletzten öffentlichen Stellungen, die
er bekleidete,aus dem Ständerat und aus
dem Kantonsrat, zurückgetreten. Als der
Hochbetagte am letzten Sitzungstag der De—
zemberſeſſion, am 21. Dez, vom Ständerat
Abſchied nahm, bereitete die Kammer der
Standesherren ihrem an Amts- wie an Le—
bensjahren älteſten Mitglied eine ergrei—
fende Abſchiedsfeier. Ständeratspräſident
Béͤguin würdigte die Verdienſte des Schei—
denden in einem dankbaren Rückblick auf
ſeine langjährige parlamentariſche Tätigkeit
und gab ihm die beſten Wünſche mit in ſei⸗
nen Ruheſtand, „den der allmächtige Gott
mit ſeinem Segen erfüllen möge“ Ständerat
Hildebrand erwiderte mit einem ſchlichten,
ergriffenen Wort des Dankes. Dievollzählig

5



anweſenden Mitglieder des Rates begleite—

len beide Anſprachen mit warmem, von Her⸗

zen kommendem Beifall. Und am Schluß der

Sitzung verließ kein Einziger der Standesab⸗

geordneten den Saal, ohne mit einem kräfti⸗

gen, aufrichtigenHändedruck vom ſcheidenden

Senior des Rates Abſchiedgenommen und

ihm noch einen beſondern perſönlichen

Wunſch fur einen glücklichen Lebensabend

migegeben zu haben. Manfühlte die Luft

einer weihevollenStimmung. Es war, wie

venn mi dem greiſen Patriarchen auch ein

Sld aller Zeit Abſchied gefeiert hätte. Ich

habe geſchloſſen“, ſagte Stãnderat Hildebrand

am Schluß ſeiner Anſprache. Dieſe Worte

griffen mir in jenem Augenblick ganz eigen⸗

arlig ans HerzIch habegeſchloſſen“
Jetzt hat er wirklich geſchloſſen. Kaum drei

Monale nach ſeinem Rucktritt. Es war ihm

eine lange Abendruhe beſchieden. Sein Le⸗

ben lang hatte er gearbeitet. Wie ſollte er in

ſeinen aͤlten Tagen noch lernen, ſich unbe⸗

ſchwerter Ruhe hinzugeben? Kaum hatte er

die Sorgen für das Wohl des Landes auf

ngere Schultern abgeladen, begann ſein

Lebenslicht langſam und doch raſch zu ver⸗

glimmenErhatte ſein Lebenswerk erfüllt

eingroßes, ſchönes und bleibendes Le⸗

benswern! Solegle er denn ſich hin, gläubig

und gottergeben, zum Sterben. Letzten

Samstag, den 16 März, morgens 8 Uhr,
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iſt ſeine edle Seele hinübergegangen in die
ewige Heimat. Mit Herrn Ständerat und
LandammannJoſef Hildebrand hat einer
der beſten und verdienteſten Söhne des Zu—
gerlandes von uns Abſchied genommen

Die Wiege des Verſtorbenen ſtand in ei⸗—
nem urchigen, hablichen Bauernhaus in Bi⸗
berſee bei Cham, wo er am 28. Juni 1855
als Sohn des Joſef und der Verena geb. Hil⸗
debrand geboren wurde, Schon infrüheſter
Jugend verlor er ſeine Eltern und kam mit
ſeinen zwei Geſchwiſtern zu Kirchmeier Hilde—
brand im Dorf Cham, einem nahen Ver—
wandten, der die Erziehung des Vollwaiſen
übernahmEin Onkel mütterlicherſeits,Land—
ammann und Ständerat Jakob FHildebrand,
entdecktedas im jungen Joſef Hildebrand
ſchlummernde Talent und ſandte ſeinen Nef⸗
fen an die Kloſterſchule in Engelberg. Hier
begann dieſer ſeineGymnaſialſtudien, die er
dann an der Kantonsſchule in Zug zum Ab—
ſchluß brachte Aus ausgeſprochener Veran⸗
lagung und Neigungentſchied ſich Joſef Hil⸗
debrand für das Studium derRechtswiſſen—
ſchaft,dem er an den Aniverſitäten Löwen,
Müunchen und Straßburg oblag In Löwen
trat er 1875 als Mitglied dem Schweizeri⸗
ſchen Studentenverein bei. Er hat dem rot⸗
weißgrünen Band bis zu ſeinem Tode un—
wandelbare Treue gehalten. Nach dem Ab—
ſchluß ſeiner Hochſchulſtudien eröffnete der
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junge Rechtswalt ein Anwaltsbüro, zuerſt in

Chaͤm, dann drunten an der Reuß im Zoll⸗

haus, da er ſich mit der Tochter von Praſi⸗

dent Wiß, FrlMaria Wiß,verehelicht und

deren välerlichen Landwirtſchaftsbetrieb

übernommen hatte So wurde er, der Spröß⸗

lng einer alten Bauernfamilie, ſelbſt wieder

Bauer, werkte mit aufgekrempelten Hemd—

armeln auf den Matten und Ackern und ſin⸗

nierte, während erdie friſchen Schollen zur

Saat umlegte, den Rechtshändeln nach, die

er am naͤchſten Gerichtstag zu vertreten hatte.

AndenGerichtstagen fuhr er in ſeinem Ein⸗

ſpänner nach Zug, wo der junge Bauernan—

walt ſich durch ſeine klaren, ſtets gründlich

und allfeilig vorbereiteten Vorträge raſch

wachſendes Anſehen zu ſchaffen wußte. Seine

Praxis dehnte ſich aus. Der Rat und Hilfe

Suchenden wurden immer mehr. Deshalb

entſchloß ſich Hildebrand im Jahre 1888,

ſeine Liegenſchaft im Zollhaus zu verkaufen

und nach Zug umzuſiedeln, um ſich ausſchließ⸗

ch der Wookatur zu widmen. Aber er nahm

von der bäuerlichen Scholle die Liebe zum

Boden und zur baͤuerlichen Erde mit, und es

kam nicht von ungefähr, daß er ſpäter, in ſei⸗

ner öffentlichen Tätigkert, ſich mit beſonderer

Vorliebe der Löſung der landwirtſchaftlichen

Fragen widmete.
And damit wollen wir unsgleich dieſer öf⸗

fentlichen TätigkeitdesVerſtorbenen zuwen⸗—
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den Eswonurwenige
Staatsmänner, die ſo lange un—
unterbrochen dem Staate dien—
ten und in ſo reichem Maßedurch
ih rganzesLebendasVertrauen
des Volkesgenoſſen, wieesdem
Verſtorbenen beſchieden war—
Volle 56 Jahre hat derVerſtorbene ſeine
Kräfte in den Dienſt des öffentlichen Lebens
geſtellt Er hat das Vertrauen des Volkes
nie enttäuſcht, und das Volk hat ihm dies
Vertrauen nie verſagt. Und doch warernicht
das, was man gemeinhin als Volksmann zu
bezeichnen pflegt. Er beſaß nicht die Gabe
hinreißender Beredtſamkeit, die mit ihrer
Wucht und Kraft die Seele des Volkes in
Wallung gebracht hätte. Er erſchien nach
Außen eheralseineverſchloſſene und zurück—
haltende Natur. Er konnte unbekümmert um
Volkstümlichkeit und um die Gunſt deröf—
fentlichenMeinung, ſeine eigenen Wege ge⸗—
henAber das Volk fühlte u erkannte mit der
ihm eigenen Feinheit des Empfindens, daß
hier ein Mann vor ihm ſtand,dernichtſich
ſelbſt ſuchte ſonderndas Wohl des Gan—
zen derbereit war, zu dien en und ruhig
ſeine Pflicht zu erfüllen. Das Volkachtete
den Mannſtiller, unverdroſſener und unent—
wegter Arbeit, zu dem esin dankbarer
Treue und Ehrfuͤrcht emporblickte. Dieſes
über fünfzigjahrige Treueverhältnis zwiſchen
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dem Zugervolk und ſeinem Ständerat Hilde⸗
brand kungt wie ein hohes Lied der Demo—
kratie Es wirkt doppelt ermutigend in einer
Zeit, in der weitherum eine gewiſſe Vertrau⸗
enskriſe an der ruhigen Sicherheit und an
den Saulen des demokratiſchen Staatsweſens
zu rütteln droht

1878 bis 1909 diente der Verſtorbene dem
Staate Zug als Staatsanwalt. Im
Jahre 1909 trat er als Nachfolger von Stän⸗
derat PhilippMeyer in den Regie—
rungsrat undblieb deſſen Mitglied bis
1930 Erverwaltete die Juſtizdirektion und
die Direktionen für Landwirtſchaft, Handel
und Gewerbe In den Jahren 1917/18 und
1923/24 ſtand er als Lan da m mann an
der Spitze des zugeriſchen Staatsweſens
Von 1882 bis 1934alſo volle 52 Jahre,

war der Verſtorbene Mitglieddes Kan-—
kons ra tes den er in den Jahren
1897/98 1008/04 und 191112 präſidierte und
deſſen vorletzteAmtsperiode er 1930 als Al⸗
terspräſident eröffnete

Seit 1801, dhJeit ihrer Gründung, bis
1930 leitete Hr. Sildebrand als Praſident
des Bankrates, die Zuger Kantonal—
bank1930 trrat er als Bankpräſident zu⸗
rück blieb jedoch bis zu ſeinem Tode noch
Mitglied des Bankrates

1886 wählte das Zugervolk den jungen
Staatsanwalt Hildebrand im Alter vonerſt
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31 Jahren in den Ständerat, Achtund⸗
vierzig Jahre lang hat Herr Hildebrand die⸗

ſer Behörde angehört und ſie 18980909 pröſi⸗
diert Seit Beſtehen der neuen Eidgenoſſen⸗

ſchaft, alſo ſeit 1848, hat noch nie ein anderes
Milglied des Ständerates dieſe lange Dauer

der Mitgliedſchaft erreicht. Das war und

bleibt eine Ehre für den Stand Zug wie
für ſeinen Standesherrn
In dieſen langen Jahren öffentlicher Tä—

tigkeit hat Ständerat Hildebrand eine ge—

waltige Summevon Arbeit gelei—

ſtet Auf kan tona lem Boden warer der

Schöpfer einer ganzen Reihe von Geſetzen

und Verordnungen Schon vor ſeinem Ein⸗—⸗
ſritt in den Reglerungsrat präſidierte er die

kantonsrätlichen Kommiſſionen für die Revi—

ſion der Kantonsverfaſſung (18994) für die
neue GerichtsorganiſationJür die Strafpro—

zeßordnung (bis 1907)für die Initiative be⸗

reffend Beſteuerung der Kirchgemeinden,

Nach ſeinem Eintrikt in den Regierungsrat

entwickelte Herr Hildebrand eine außeror⸗

dentlich fruchtbare geſetzgeberiſche Tätigkeit

Als Juſtizdirektor ſchuf er u a das Einfüh—

rungsgeſeß zum Zivilgeſetzbuch,das neue

Ehrenolgengeſetz das Geſetz betreffend das

Kantonspolizeikorps das Trinkerfürſorgege⸗

ſeh das Geſet betreffend Verſorgung Jugend⸗

licher und Verwahrloſter und das Geſetz be—
treffend die Verantwortlichkeit der Behörden
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und Beamten. Als Direktor für Handel und
Gewerbe verdanken wir ihm das Geſetz be—
treffend die Arbeitsloſenverſicherung. Als
Landwirtſchaftsdirektor lag ihm die Exrhal—
tung eines geſunden Bauernſtandes und eine
fortſchrittliche Entwicklung unſerer zugeri—
ſchen Landwirtſchaft beſonders am Herzen.
Dem Geſetz betreffend die Unterſtützung der
Bodenverbeſſerungen folgte 1924 trotß man⸗
nigfachen Widerſtänden das Geſetz betreffend
die Förderung der Landwirtſchaft Ständerat
Hildebrand war auch der Schöpfer unſerer
lbandwirtſchaftlichen Winfter—
ſch u le, durch die er unſerer Landwirtſchaft
ein wertvolles geiſtiges Zentrum ſchenkte
Die letzte Vorlage, die der Verſtorbene noch
im letzten Jahr ſeiner Mitgliedſchaftim Kan—
tonsrat vertrat und zum glücklichen Ziele
führte, war das Geſetz betreffend die Verſi—
ene der Gebäude gegen Elementarſchä—
en
ImJahre 1900 gab Ständerat Hildebrand
im Auftrag des Regierungsrates in drei
Bänden die Geſehßesſammlungdes
Kantons Zug heraus. Nach ſeinem im Jahre
1930 erfolgten Rücktritt aus dem Regie—
rungsrat anerbot er ſich, dieSammlung neu
zu bearbeiten. Es warerſtaunlich zu ſehen,
mit welch ungebrochener Beweglichkeit ſich
der damals 75jährige andieſe nicht leichte
Aufgabe heranmachte und mit welcher Si—
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cherheit er ſie in verhältnismäßig kurzer Zeit
zu Ende führte.

Nicht minder fruchtbar und erfolgreich wa⸗
ren Saat und Ernte des Verſtorbenen auf
dem eidgenöſſiſchen Arbeitsfeld. Noch
mehr als der kantonale Parlamentarismus
verweiſt der eidgenöſſiſche die gründlicheVor—
bereitung und Durchberatung der Vorlagen
in den Bereich der Arbeitsausſchüſſe, in die

ſtillen Arbeitsſtuben der Kommiſſionen. Hier
war nun Herr Sildebrand in ſeinem Ele—
ment. Da warer daheim. Für die Wertſchä—
tungderen der Verſtorbene bei ſeinen Rats⸗
genoſſen ſich erfreute, ſpricht die Tatſache, daß
er einer Reihe von wichtigſtenKommiſſionen
als Praſident oder Mitglied angehörte Nen—
nen wir nur einige der bedeutendſten Vorla—
gen, an deren Vorberatung er in maßgeben—
der Weiſe mitwirkte; Haftpflichtder Trans—
portunternehmen, Rückkauf der Jura⸗-Simp⸗
lon⸗Bahn, Schweizeriſches Zivilgeſetzbuch,
Obligationenrecht, Nationalbank, Interna—
onales Privatrecht, Erfindungsſchutz, Na—
tionalratsproporz, Eintritt der Schweiz in
den Völkerbund, Organiſation der Bundes—
rechtspflege, Portofreiheit, Abänderung des
Eiſenbahnrückkaufsgeſeßzes, Einbürgerung der

Ausländer, Niederlaſſung und Aufenthalt,
Bundesſtrafrecht Bis Ende des letzten Jah⸗—
res praſidierte er die Eiſenbahnkonzeſſions⸗
kommiſſion.
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Der Schreibende hatte die Ehre, neben und
mit dem Verſtorbenen während drei Jahren
den Stand Zug in der Ratskammer der
Stände zu vertreten. Es war für mich immer
eine Freude und eine Genugtuung,feſtzuſtel⸗
len, mit welch hoher Verehrung und Auf—
merkſamkeit alle Mitglieder des Ständerates
ihren Senior umgaben. Seine Stimmehatte
an Kraft eingebüßt, und er hätteMühe ge⸗
habt, im Saal durchzudringen. Aber wenn
er das Wort ergriff — und das kater noch
ab und zu — dannerhobenſich die meiſten
der Ratskollegen von ihren Sißen und um—
ſtanden den ſprechenden Senior, wie aufmerk⸗
ſame Söhne ihren Vater, um ihm das Spre—
chen zu erleichtern und in unmittelbarer
Nähe ſeinem Wortzu lauſchen Und daerſich
nie zum Worte anmeldete ohne daßeret—
was Neues und etwas Weſentliches zu ſagen
hatte, und nie etwas beantragte, das nmicht
wohl überlegt und vorzüglich genäht geweſen
wäre, drang er mit ſeinen Anträgen ſaſt im—
mer durch Vater Fildebrand“, wie ihn ſeine
Kollegen gelegentlich ſcherzweiſe aber nie
ohne Achtung und Liebe nannten, fuhr nie
unvorbereitet nach Bern Unbefangen und
ſachlich trater an die Prüfung der Vorlagen
heran, weniger als Theoretiker denn viel⸗
mehr als erfahrener Praktiker Aber wo
Sankt Bürokratismus ein Haar in der Sup—
pe hatte hangen laſſen, das weniger Auf—⸗
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merkſame unbeſehen geſchluckt hätten, er

fiſchte es heraus und reinigte das Gericht.

Denn nichts wahr ihm mehr zuwider als Lö⸗

ſungen, die im praktiſchen Leben nichts tau—⸗
gen würden.
Dieſen ausgeſprochenen Sinn fürs Prakti—

ſche, Reale, hatte ich ſchon während der acht
Jahre, da ich neben dem Verſtorbenen im

Regierungsrat ſaß, an ihm ſchätzen gelernt.

Er dachte, namentlich auch bei der Vorberei⸗

ung ſeiner Geſetzesvorlagen, immer ans

prattiſcheLeben, an ſo und ſo viel Möglich—
keiten, denen der Erlaß zum voraus Rech—

nung tragen ſollte Aufdieſe Weiſe ſuchte er

Anklarheiten und Unzukömmlichkeiten in der

Anwendung der Geſehe möglichſt auszuſchal⸗

ten Seine Anträge zeugten ſtets von gründ⸗

lichſter und peinuchſt genauer Arbeit Eine
ſcheinbar belangloſe Beſchwerde behandelte er

mit der gleichen gewiſſenhaft durchdachten

juriſtiſchen Schürfe und Hingabe wie das Ge⸗

ſchaft von großer Bedeutung und Tragweite.

Dabei war ſeine ganze Verwaltungs⸗ und

Regierungstatigkeit beſeelt vom Geiſte ſtreng⸗
ſter Gerechligkeit und Unparteilichkeit. Es
dannte nut eine Verantwortung: die

Verantwortung vor ſeinem Gewiſſen und vor
ſeinem Herrgott! Selbſt ein ſchlichter, einfa—
cher und anſpruchsloſerMann, huldigte er

auch in allen Fraͤgen des Staatshaushaltes

den bewährten Grundſätzen der Einfachheit,
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weiſer Zurückhhaltung und eiſernerSparſam⸗
keit. Der Regierung kam beſonders auch die
gewaltige Erfahrung des Verſtorbenen in der
kantonalen und eidgenöſſiſchen Geſeßgebung
und Verwaltung, ſowie in der adminſtratt
ven undgerichtlichen Rechtspraxis zuſtatten
Ständerat Hildebrand verfügte bis in ſein
höchſtes Alter über ein Gedächtnis von fabel⸗
hafter Friſche und Klarheit. Er war ein le—
bendiges Nachſchlagewerk von nie verſagen⸗
der Zuverläſſigkeit
Der Verewigte galt mit Rechtnicht nur in

bantonalen, ſondern auch in den zuſtändigen
eidgenöſſiſchen Kreiſen als hervorragender,
gediegener Juriſt von hohen Quañtäten,
weshalb ſein Rame wiederholt auch als An
wärter fürs Bundesgericht genannt wurde
Erſt letzter Tage noch hörte ich einen hohen
eidgenöſſiſchen Beamten in Worten höchſter
Anerkennung über eine juriſtiſche Arbeit des
Verſtorbenen ſprechen
Bis vor wenig Jahren verfügte Ständerat

Hildebrand über eine robuſte Geſundheit von
zäher Widerſtandskraft. Er gönnte fich nur
wenige Tage der AusſpannungSeineliebſte
Erholung bildeten an ſchönen Sommertagen
Streiſwanderungen durch die Walder auf
dem Zugerberg, die er als vorzüglicher Pilz⸗
kenner kreuz und quer nach Pilzen durch—
forſchte. Dieſe Wanderungen erhielten ihn
geſund undfriſch
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In ſeinem Haus drunten in der Altſtadt
hatte ſich derVerewigte ein wohliges, trautes

Heim geſchaffen. Nachdem ſeine erſte Ehegat⸗

Ain, die ihm eine Tochter (Frau Verwalter

Joſefine Wickart) geſchenkt hatte, im Jahre

ſ806 ihm durch den Tod entriſſen worden

warverehelichte er ſich 1006 mit Frl. There⸗
fia geb Weißab Kollermühle, die ihm eine

Lebensgefährliin von goldener Liebe und

Hingabe wurde und ſein Heim ſonnig zu ge⸗

ſlalten wußte In den letzten Jahren began⸗—

nen vwiederholte Krankheiten an derKraft

des allernden Mannes zu rütteln Aber im⸗

mer wieder gewannen ſeine kräftige Natur,

ein zaͤher Wille und eine liebevolle Pflege

die OberhandBis kurz nach Neujahr die

lehte Mlake den Leidenden aufs letzte Kran⸗

kenlager warf Von ſeinem Krankenzimmer

aus bonnteſein Blick über den See hinweg

den ſchlanken Kirchturm ſeines Heimatdorfes

erreichen Wie oft mögen indieſenletzten

Wochen und Tagen ſeine Gedanken drüben

geweilt haben in der Kirche ſeines Dorfes,

Im Selligtum ſeiner Jugend. Erdurfte ſei—
nen Blick guten Gewiſſens auf dieſem Heilig⸗

um ruhen laſſen. Denn er hatte den Glau—

ben ſeiner Jugend wieeineſtille, ſtarke Glut

durch ſein ganzes Leben in ſeinem Herzen
getraͤgen Ständerat Hildebrand lebte und

handelte ſtets als gläubiger, batholiſcher

Menſch undalschriſtlicher Staatsmann. Die
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konſervative Sache verliert in ihm zugleich
einen ergebenen, überzeugten Diener und
einen verdienſtvollen Fuͤhrer

AmJoſefstag, an ſeinem Namenstag, wird
das Zugervolk den großen Toten hinaufbe—
gleiten nach dem Gottesacker von St. Mi—⸗
chael. Ich bin überzeugt, daß dieſe Beerdi—
gungsfeier ſich zu einer ergreifenden Kundge⸗
bung der Dankbarkeit geſtalten wird Der
Verſtorbene hat dieſen Dank verdient Land—⸗
ammann und Ständerat Joſef Hildebrand
hat ſeinen Namen durch ein arbeits- und
erfolgreiches Lebenswerk bleibend in die Ge⸗
ſchichte unſerer zugeriſchen Republik einge⸗
ſchrieben Dem Schreibenden hat der Verſtor—
bene, obwohl ein Menſchenalter zwiſchen uns
lag, eine edle und ſelbſtloſe Freundſchaft ge—
ſchenkt. Ich lege ihm dafür dieſe Zeilen dank⸗
baren Gedenkens aufs Grab und werde ihm
die FreundſchaftübersGrab hinaus bewäh—
ren
Die Seele des Verſtorbenen möge ruhen in

der geweihten Erde der Heimat, die er liebte,
und im Frieden Gottes dem erein treuer
Diener war!

Philipp Ettor, Bundesrat
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